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Das BMF-Schreiben zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Sachspenden vom 18. März 
2021 (III C 2 - S 7109/19/10002 :001), schöpft den möglichen Gestaltungsspielraum, den das 
Unionsrecht durch die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie setzt, umfassend aus, um Unterneh-
mern eine rechtssichere umsatzsteuerliche Abwicklung von Sachspenden zu ermöglichen. Es 
beseitigt vollumfänglich Unsicherheiten bei der Ermittlung der Umsatzsteuer auf eine Sach-
spende, die bislang von den Unternehmern immer wieder als Grund für den Verzicht auf eine 
Spende genannt wurden.  
 
Unabhängig davon hat jedoch die Corona-Pandemie hinsichtlich der umsatzsteuerlichen 
Spendenthematik zu einer einzigartigen Sondersituation geführt. 
 
Durch die Ausnahmesituation der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Maßnah-
me des Lockdowns ist der Einzelhandel in besonderer Weise betroffen. Zwar erlaubte es der 
Online-Handel auch den Einzelhändlern, ihre Waren trotz des Lockdowns weiterhin zu ver-
kaufen. Der typische Verkauf, der durch persönliche Beratung des Kunden und die Darbie-
tung der Ware im Ladengeschäft gekennzeichnet ist, war jedoch nicht möglich. Dadurch hat 
sich vor allem Saisonware in einmalig großen Mengen in den Lagern der Einzelhändler ange-
staut, die jetzt nur noch schwerlich abzusetzen ist. 

Postanschrift Berlin: Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 

www.bundesfinanzministerium.de 
 



 
Seite 2   

Unter Berücksichtigung dieser einzigartigen Belastung des Einzelhandels wird flankierend zu 
dem BMF-Schreiben zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Sachspenden vom 18. März 
2021 (III C 2 - S 7109/19/10002 :001), und begleitend zu den bereits getroffenen coronabe-
dingten steuerlichen Hilfsmaßnahmen sowie den Überbrückungshilfen eine befristete Billig-
keitsregelung für Sachspenden gewährt. Danach wird bei Waren, die von Einzelhändlern, die 
durch die Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffen 
sind, an steuerbegünstigte Organisationen gespendet werden bzw. gespendet worden sind, auf 
die Besteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe verzichtet. 
 
Diese Regelung gilt nur für Spenden, die zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. Dezember 
2021 erfolgt sind. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen - Steuern - Steuerarten - 
Umsatzsteuer - Umsatzsteuer-Anwendungserlass zum Herunterladen bereit. 
 
Im Auftrag 


